
ANMELDUNG  UND  SELBSTAUSKUNFT
FÜR DAUERGÄSTE, TOURISTISCHE GÄSTE 
UND BESUCHER
Bitte bei Ankunft auf dem Campingplatz Iriswiese ausgefüllt und unterschrieben abgeben, auch 
Dauercamper bitte BEI JEDEM AUFENTHALT erneut. Wir bitten um Verständnis! Das Formular kann von 
unserer Webseite heruntergeladen werden und liegt ergänzend auch an der Rezeption aus.
Wir freuen uns, dass wir Sie auf dem Campingplatz Iriswiese begrüßen dürfen. Damit unter den schwie-
rigen Bedingungen der Corona-Pandemie Campingurlaub möglich ist, braucht es die MITHILFE und das 
VERSTÄNDNIS von UNS ALLEN.

Zugangsberechtigt sind Personen, die voll geimpft, genesen oder getestet sind. Nachweis erfolgt durch: 

•	 	Impfbescheinigung: Der vollständige Impfschutz (in der Regel die Zweitimpfung) muss mindestens  
 14 Tage zurückliegen. Als Nachweis dient der Impfpass oder ein digital ausgestelltes Impfzertifikat.
•	   Nachweis	der	Genesung: Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion. Die Corona-Infektion 

 darf höchstens 6 Monate zurückliegen.
•	 	Negativtest: Schnelltest oder PCR-Test, nicht älter als 24 Stunden. Der Test muss alle 3 Tage erneuert   
  werden. Nutzen Sie das Schnelltestzentrum an der Rezeption des Campingparks Gohren! 
•	  Keine Nachweispflicht besteht für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Für alle   
 anderen Gäste, auch für Schüler*innen, besteht Nachweispflicht. 

Wir	sind	verpflichtet,	die	Kontaktverfolgung	konkret	zu	ermöglichen.	
Dies	betrifft	jeden	einzelnen	Gast,	auch	DAUERCAMPER	und	deren	Angehörige	sowie	Besucher.	

Es	gelten	folgende	weitere	Regeln,	deren	Verbindlichkeit	hiermit	anerkannt	wird:

In allen Gebäuden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung	(medizinische	Maske	oder	FFP2) zu tragen. 
Überall, auch im Freien, ist die Abstandsregel	von	mindestens	1,5	Metern einzuhalten. Daneben gelten 
die Regeln zum Händewaschen und die Nießetikette.

Auch am Strand und im Wasser gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Strandnachbarn. 

Die	Reinigung	der	Hände	mit	Bereitstellung	von	Desinfektionsmitteln	sowie	das	Händewaschen	mit	
Seife	sind	rund	um	die	Uhr	in	den	im	Platzplan	verzeichneten	Sanitärgebäuden	möglich. Ferner sind 
Desinfektionsmittelspender am Eingang der Rezeption sowie am Eingang des Verwaltungsgebäudes so-
wie am Eingang des Supermarktes vorhanden.

Bitte beachten Sie strikt die Anweisungen unserer Mitarbeiter. Sie sind befugt, für uns das Hausrecht aus-
zuüben und ggf. Platzverweise auszusprechen. 

Auf	begründetes	Verlangen	ist	die	Aufenthaltsberechtigung	nach	den	Vorschriften	der	Corona-VO	
nachzuweisen	durch	Vorlage	einer	Impfbescheinigung,	einer	Bescheinigung	über	die	Genesung	oder	
einen	negativen	Schnelltest/PCR-Test. 

Campingplatz
Kressbronn/Bodensee



ANMELDELISTE MIT SELBSTAUSKUNFT  
Bei	Check-In	/Ankunft	bitte	ausgefüllt	abgeben.	

Bitte	tragen	Sie	die	Daten	aller	mitreisenden	Personen	ein. Eltern geben die Erklärung für ihre minderjährigen Kin-
der ab (ein Elternteil genügt). Für sämtliche unten aufgeführten Personen wird ausdrücklich versichert: 

•	 	es	liegen	keine	Symptome	eines	Atemwegsinfekts	vor (z.B. Fieber, Husten, infektionsbedingte Atemnot)   
     noch	besteht	erhöhte	Temperatur
•	  es	ist	keine	Quarantäne	angeordnet 
•	  im	Infektionsfall	wird	der	Aufenthalt	abgebrochen

Geplanter	Aufenthaltszeitraum: 

 
_________________________     ______________            _________________________     ______________
 Ankunftstag       Uhrzeit      Abreisetag        Uhrzeit   

Name,	Vorname Adresse Telefon		oder		E-Mail Unterschrift

WAS	WIR	FÜR	SIE	TUN: 
In unseren Sanitärgebäuden stehen Einzelduschen und Einzelwaschkabinen zur Verfügung. Es ist für ausreichend 
Durchlüftung gesorgt. Intensivierte Reinigungszyklen rund um die Uhr gewährleisten größtmögliche Hygiene. Es 
werden Desinfektionsmittel bereitgestellt, Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht, ergänzt durch Hin-
weisschilder zum Sicherheitsabstand. Plexiglas-Scheiben zwischen den Mitarbeitern und unseren Gästen dienen 
unser aller Sicherheit. Unsere Stellplätze verfügen über eine ausreichende Größe, so dass genügend Abstand zu den 
Stellplatznachbarn besteht.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
Verantwortlich für die Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten ist Karl Frey Campingplatzbetriebe GmbH, Zum Seglerhafen, 88079 Kressbronn. Zweck 
und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist die Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit COVID-19. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
d DSGVO (Verarbeitung personenbezogener Daten zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person). Hierzu 
zählt auch die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich auf 
Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörden zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen weitergegeben werde. Sie werden für einen Zeitraum von 
vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Ihre Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten: Sie haben als betroffene Person im Hinblick auf Ihre erhobenen 
personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft und  das Recht auf Berichtigung, sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gegenüber dem Beherbergungsunter-
nehmen ein Recht auf Löschung Ihrer Daten. Hierzu können Sie sich an das Unternehmen unter o.g. Kontaktdaten wenden. Das Unternehmen muss unabhängig davon 
nach Ablauf der o.g. Aufbewahrungsfrist die Daten löschen.


